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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1999

Norm

ZPO §1 Ab

UbG allg

Rechtssatz

Ein als Antragsteller auftretendes zahlenmäßig und personenmäßig völlig unbestimmtes Patientenkollektiv ist nicht

parteifähig (Hier: "derzeitige Jugendliche").

Entscheidungstexte

7 Ob 22/99g

Entscheidungstext OGH 09.02.1999 7 Ob 22/99g

7 Ob 234/01i

Entscheidungstext OGH 09.10.2002 7 Ob 234/01i

Ähnlich; Beisatz: Die anonyme, namentlich nicht identifizierte Personengesamtheit unbekannter Begünstigter

einer Wohltätigkeitsstiftung ist - schon infolge laufender starker Fluktration - völlig unbestimmt (so bereits 6 Ob

744/89) und daher nicht parteifähig. (T1)
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